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AVG §56;

AVG §63 Abs1;

AVG §66 Abs4;

AVG §68 Abs1;

BStG 1971 §20;

VwRallg;

Rechtssatz

Jeder Ausspruch über die Enteignung eines Grundstückes gegenüber einem Eigentümer bildet einen selbstständigen

Bescheid gemäß § 20 BundesstraßenG, völlig unabhängig davon, ob mehrere derartige Bescheide in einem

einheitlichen Schriftstück erlassen wurden oder nicht. So tritt auch die Rechtskraft dieser selbständigen Teile eines

Sammelbescheides unabhängig davon ein, ob etwa ein anderer Eigentümer gegen das nur ihn tre;ende

Enteignungserkenntnis Berufung erhoben hat oder

nicht.
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